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Parlamentarischer Vorstoss 

 

Vorstoss-Nr.: 180-2020 

Vorstossart: Interpellation 

Richtlinienmotion: ☐ 

Geschäftsnummer: 2020.RRGR.234 

  

Eingereicht am: 10.06.2020 

  

Fraktionsvorstoss: Nein 

Kommissionsvorstoss: Nein 

Eingereicht von: Ritter (Burgdorf, glp) (Sprecher/in) 

 
 

 Stähli (Gasel, BDP) 

 
 

Weitere Unterschriften: 0 

  

Dringlichkeit verlangt: Nein 

Dringlichkeit gewährt:     

  

RRB-Nr.:  vom  

Direktion: Bildungs- und Kulturdirektion 

Klassifizierung: Nicht klassifiziert 

Rückerstattung Gebühren Maturitätsprüfung 2020? 

2020 hat der Regierungsrat wegen der Pandemie die Maturitätsprüfungen abgesagt. Dieser Entscheid 

soll mit diesem Vorstoss nicht in Frage gestellt werden. Die Handhabung betreffend die Prüfungsgebüh-

ren stiess allerdings bei betroffenen Eltern auf Missmut: Trotz Ausfalls der Prüfung war der Kanton nicht 

bereit, bereits bezahlte Prüfungsgebühren (250 Franken) zurückzuerstatten. Besonders störend wäre, 

wenn Eltern, die noch nicht bezahlt hatten, nachträglich nicht mehr bezahlen müssten, denn dann würde 

sogar bevorteilt, wer Rechnungen nicht bezahlt. Rückblickend wäre es wohl am besten gewesen, eine 

reduzierte Gebühr zu erheben. Da ein nachträgliches «Eintreiben» der Gebühr bei allfälligen Nichtzahle-

rinnen und Nichtzahlern Monate später zumindest politisch kaum durchsetzbar wäre, ist die beste Erledi-

gung des Problems die nachträgliche Rückerstattung. Es sei erwähnt, dass die finanzielle Bedeutung 

dieser Einnahmen begrenzt ist und überdies 2020 auch gewisse Kosten weggefallen sein dürften (etwa 

Honorare für Expertinnen und Experten). 

Der Regierungsrat wird um Beantwortung folgender Fragen gebeten: 

1. Was hat den Regierungsrat bewogen, auf die Rückerstattung der Prüfungsgebühren zu verzichten, 

obwohl die Prüfungen nicht stattfanden? 

2. Trifft es zu, dass die Nichtrückerstattung nur jene Eltern betraf, die frühzeitig bezahlt hatten? Falls 

das zutrifft: Ist die Ungleichbehandlung je nach Einzahlungszeitpunkt wirklich zu rechtfertigen 

(Stichwort Rechtsgleichheit)? 

3. Weshalb wurde nicht in Betracht gezogen, 2020 für alle reduzierte Prüfungsgebühren zu erheben? 

4. Ist der Regierungsrat bereit, nachträglich bezahlte Prüfungsgebühren doch noch zurückzuerstatten? 
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Verteiler 

‒ Grosser Rat 


	Rückerstattung Gebühren Maturitätsprüfung 2020?

